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rückt: nach dem Ideal ftreben zu wollen, das ift Arroganz, unverSchämter
Hochmut [,Hybris', ,Titanismus'] — fo reden wir. [Damals Profeffor
Heiberg, heute Profeffor Barth.] Sieh, hier haben wir wieder die Heuchelei.
Man befreit fich nicht nur von der Anftrengung, man macht die Anftrengung
zu Hochmut, fo daß es alfo eine lebenswerte Anftrengung ift, Sich frei zu
machen! Wenn da nun einer im Streben nach dem Ideal fich hinauswagen
wollte — was toll daraus werden? Das, was ihm helfen follte, wenn die
Leiden beginnen, war gerade dies: ,Du follft! Da gibt's kein Gerede, darum:

Du follft und jeder Menfch foil!' Statt deffen heißt es nun: Abfcheu-
licher Hochmut! Aber darum find die Leiden auch verdiente, Strafe für
Hochmut."

„Gott und das Chriftentum rechnen genau: Jeder einzelne Menfch foil
fich zum Ideal verhalten. Dies dient dazu, daß das Chriftentum die
Generalaufficht über diefe Millionen führen kann. Das proteftantifche
Bewußtfein [aber], das ift veriehwenderifeh mit Menfchen, rechnet mit fehr
großen runden Summen, befreit uns Alle von dem Streben nach dem Ideal
und macht das Gefchlecht zu dem, was fich verhält, doch wohl nicht zum
Ideal, denn das kann das Gefchlecht nicht (en masse kann man Sich nicht
zum Ideal verhalten), macht alfo das Ideal zu einer Idee, einer abftrakten
Idee — und wie weit ift es noch davon entfernt, daß das Chriftentum
Mythologie ift, die Rede vom Chriftentum ,Stimmung und dichterifcher
Erguß*?"

Und nun noch etwas mitten in unfere Zeit hinein:
„Die Art Religiofität, welche die lutheriSche [dialektilche, neu-theolo-

gifche] ift, befonders wenn es in der zweiten ufw. Generation ift [!!], ift
unleugbar die, welche uns Menfchen am meiften behagt; Sie ift nämlich die:
vor uns und vor Gott zu winfeln — und dann ift es gut. ,Was ift ein
Menfch? Ein armer Tropf! Er vermag nichts ufw.' Aber wenn ich im
Neuen Teftament lefe, bekomme ich vielmehr den Eindruck, daß der Menfch
nach Gottes Meinung ein Gigant ift — aber er foil angeftrengt werden und
nicht gefchont."

Ein Gigant — oder ein Titan! Denn das ift das gleiche. Wenn
unfereins das gefagt hätte! Welch ein Gefchrei! Aber es hilft nichts:
im Neuen Teftament ift der Menfch der Sohn Gottes (fo z. B.
Matthäus j, 9 und Römer 8, 14 im Urtext), auch Gottes Mitarbeiter und
Hausgenoffe (fo z. B. 1. Korinther 4, 4 und Ephefer 2, 19). Ja noch
mehr, noch über die Titanen und Giganten hinaus: „Ihr feid Götter"
(Ev. Joh. 10, 34). Arme Tröpfe (Sünder!) und Götter — beides!

(Schluß folgt.) Leonhard Ragaz.

An das Schweizervolk!1)
Kurz nach Auseinandergehen der Bundesverfammlung und

unmittelbar vor Weihnachten, am 23. Dezember 1936, hat der Bundesrat
das Schweizervolk und die Welt mit der de-jure-Anerkennung der

x) Vgl. „Zur fchweizerifchen Lage" (Schluß!).
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Souveränität Italiens über Abeffinien überrafcht. Diefe Maßnahme,
die ohne Mandat und ohne Billigung der Bundesverfammlung, aber im
Namen der Schweiz und für diefe in ein für allemal bindender Form
getroffen wurde, regelt nicht nur eine einfache und vergängliche
politifche Tagesfrage. Sie ill zudem und vornehmlich als Ausdruck
einer Willensrichtung über die Stellung und Aufgabe der Schweiz im
Völkerleben von grundfätzlicher und hiftorifcher Bedeutung. Da die
Schweiz — wie der Einzelne im Staat — nur ein Glied der Völker-
gemeinfchaft ift und ihre Exiftenz vom gerechten Gemeinfchaftsfinn der
übrigen Völker abhängt, ift die Art, wie die Schweiz felbft ihre Pflichten

diefer Gemeinfchaft gegenüber erfüllt, von lebenswichtiger Bedeutung.

Denn wie der Einzelne im Staat, fo hat auch in der Völker-
gemeinfchaft nur derjenige Staat Anfpruch auf Anfehen und Achtung
feiner Rechte, der felbft rechtmäßig handelt.

Die Maßnahme des Bundesrates ill nun, unter diefem Gefichtspunkt

betrachtet, geeignet, tiefe Beforgnis hervorzurufen. Auf
Anregung des Schweizerifchen Freiheitskomitees halten fich daher die
Unterzeichneten, die fich als Schweizerbürger ihrer Verantwortung für
die Erhaltung einer freien und demokratifchen Schweiz bewußt find,
für berechtigt und verpflichtet, das Schweizervolk auf folgendes
aufmerkfam zu machen:

Nach dem heute noch in Kraft befindlichen Befchluß der
Völkerbundsverfammlung ill der Angriff auf Abeffinien und deffen Befetzung
ein rechtswidriger Akt. Nach geltendem Völkerrecht hat jeder Völker-
bundsftaat die territoriale Unverfehrtheit und die Unabhängigkeit aller
Mitglieder des Völkerbundes zu achten und gegen jeden rechtswidrigen
äußern Angriff aufrechtzuerhalten. Indem der Bundesrat im Namen
der Schweiz die Eroberung Abeffiniens, des machtlofen, aber
gleichberechtigten Völkerbundsmitgliedes, trotzdem anerkannte, hat er die
Pflichten der Schweiz als Mitglied des Völkerbundes und damit die
Grundfätze des Völkerrechtes verletzt. Er hat dies getan im Namen
der Schweiz, die Sitz des Völkerbundes und als einziges Land der
Welt durch Volksabltimmung dem Völkerbund beigetreten ift, im
Namen eines Staates alfo, der mindeftens durch die ungefchriebenen
Gefetze der Moral verpflichtet ift, den Völkerbundspakt befonders
peinlich zu beachten. Der Bundesrat hat als erfte und einzige
demokratifche Regierung diefe rechtliche Anerkennung ausgefprochen, während

alle andern Regierungen demokratifcher Länder fich damit begnügt
haben, durch Erfetzung ihrer Gefandtfchaften durch Konfulate von den
veränderten tatfächlichen Verhältniffen einfach Vormerk zu nehmen.

Indem der Bundesrat einem Rechtsbruch feine Anerkennung zuteil
werden ließ und damit felbft unrechtmäßig handelte, hat er die
außenpolitische Aufgabe der Schweiz, ihre Stellung und Aufgabe in der
Völkergemeinfchaft in unheilvoller Weife verkannt. Die hiftorifche
Entwicklung der Schweiz zum Bundesflaat, ihre Zufammenfetzung
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aus Stämmen verfchiedener Sprache und Herkunft weifen ihr an fich
fchon ihre Aufgabe als Trägerin des Völkerbundsgedankens zu. Ihre
Tradition, ihre demokratifche Staatsform und nicht zuletzt ihr eigener
Dafeinswille weifen ihr den Weg, Trägerin und Dienerin des
Rechtsgedankens zu fein. Ihr Anfehen und ihre Stärke in der Welt beruhte
bisher darauf, daß fie fich bemühte, diefe ihre Aufgabe zu erfüllen.
Die neuefte Maßnahme des Bundesrates aber — die nur die Konfequenz
der feit einiger Zeit verfolgten politifchen Linie ill — hat das An-
fehen der Schweiz als einer überzeugten Anhängerin und Dienerin des

Rechtsgedankens im Völkerleben und damit ihre Stärke fchwer er-
fchüttert. Die vornehmfte Waffe jedes Menfchen und jedes Staates ift
das Recht. Dies gilt insbefondere für einen kleinen Staat wie die
Schweiz, die der Uebermacht eines mächtigen Angreifers allein erliegen
muß und daher auf die Unterftützung anderer angewiefen ift. Als
loyale Dienerin des Rechtes wird fie diefe Hilfe in der Stunde der
Gefahr fordern dürfen und auch erhalten. Ift fie aber felbft nachläffig
in der Erfüllung ihrer Pflichten, fo verliert lie ihre moralifche Berechtigung,

die anderen an ihre Unterstützungspflichten zu mahnen, und ihr
Hilferuf wird geringen Widerhall finden. Das Recht ifl fomit nicht
nur die vornehmfte, fondern zugleich die wirkfamfle Waffe unferes
Vaterlandes. Indem der Bundesrat aber das Recht felbft verletzte, hat
er diefe vornehmfte und wirkfamfte Waffe der Schweiz abgeftumpft.
Er hat damit nicht nur unrecht, fondern auch unzweckmäßig gehandelt.

Die Unterzeichneten, unabhängige Schweizerbürger der verfchieden-
flen politifchen Einftellung, Sprache und Konfeffion, find daher tief
beforgt, daß diefe vorbehaltlofe Anerkennung eines Rechtsbruches der
Schweiz einft in einem hiflorifchen Momente, wenn fie in die Lage
kommen follte, fich zur Verteidigung ihrer eigenen Exiftenz auf das Recht
berufen zu muffen, entgegengehalten wird. Sie richten im Intereffe
unferes gemeinfamen Vaterlandes an jeden einzelnen den Aufruf,
es möge jeder an feinem Orte, mit dem Einfatz feiner ganzen
Perfönlichkeit, dahin wirken, daß der Bundesrat folche fchwerwiegenden
Schritte in Zukunft nicht ohne vorherigeBefragung des Parlamentes
unternehme und eine Politik des Rechtes und der Gerechtigkeit befolge; es möge
jeder alle dahingehenden Beftrebungen unterftützen und fördern,
damit das erfchütterte Anfehen der Schweiz, der Glaube an ihre Treue
gegenüber dem Recht und damit ihre wahre Stärke wieder hergeftellt
werde.
Prof. A. Baumgarten, Bafel. Dr. Eugen Curti, Rechtsanwalt, Zürich.
Dr. jur Gertrud Dunant, Bafel. Maria Fierz, Oberrieden. Dr. Hans
von Fifcher, Arzt, Zürich. Dr. Harry Gmür, Redaktor des „ABC".
Fr. Horand, Kantonsrat, Zürich. Th. Heußer, Rechtsanwalt, Zürich.
Johannes Huber, Nationalrat, St. Gallen. Auguft Huggler, Nationalrat,

Bern. Dr. Walter Kronauer, Sekretär, Zürich. Prof. Dr. Ad.
Kuenzi, Biel. Dr. Walter Lefch, Schriftfteller, Zürich. Dr. A. Maag-
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Socin, Kantonsrat, Zürich. Dr. Robert Meyer, Rechtsanwalt, Zürich.
Prof. Dr. Hans Nabholz, Zollikon. Dr. Hans Oprecht, Nationalrat,
Verbandsfekretär, Zürich. Prof. Leonhard Ragaz, Zürich. Werner
Schmid, Lehrer, Zürich. Ph. Schmid-Ruedin, Nationalrat, Zürich.
El. Thommen, Schriftftellerin, Zürich. Dr. Ed. Zellweger, Rechtsanwalt,

Zürich. Dr. E. Zürcher, Rechtsanwalt, Zürich.
Diefen Aufruf können Schweizerbürger unterzeichnen (Männer und Frauen

vom 18. Altersjahr an). Weitere Exemplare des Aufrufs fowie Unterfchriftenbogen
können in beliebiger Anzahl gratis bezogen werden vom Schweizerifchen
Freiheitskomitee, Poftfach Zürich-Riesbach.

Für freiwillige Beiträge zur Deckung der Unkoften find wir dankbar und
erbitten Sie auf Poftjcheckkonto VIII 20 626 (Schweizerifches Freiheitskomitee).

Gewalt und Gewaltlofigkeit.
I. Zur Diskuffion im „Aufbau".

Durch mehrere Nummern des „Aufbau" zieht fich eine Diskuffion
über Gewalt und Gewaltlofigkeit, befonders über das Problem der
Gewalt im Bürgerkrieg, veranlaßt durch die ablehnende Stellung des
Redaktors zu der Politik Blums in bezug auf Spanien. Auch er hat eine
Zenfur des „totalen Pazifismus" erhalten.) Ich möchte dazu nicht etwa
ausführlich und gründlich Stellung nehmen, um fo weniger, als ich
jetzt und früher zu dem Thema mich genügend geäußert habe und es

wieder zu tun gedenke. Aber einiges muß, damit nicht böfe Irrtümer
fich feltfetzen, doch noch bemerkt und feftgeftellt werden.

1. Es ift eine arge Verfchiebung ja Entflellung des Problems, um
das es fich handelt, wenn man das Urteil über die Spanien-Politik
Blums mit der antimilitariftifchen Stellung zum Bürgerkrieg verwech-
felt, wie das nun durch die „Totalen" unter den Diskutierenden
gefchehen ift. Das find zwei fehr verfchiedene Dinge. Es muß
feftgeftellt werden, daß niemand unter uns behauptet hat, wir Antimilitariften

follten an einem Bürgerkrieg auf Seiten des Rechten mit den
Waffen teilnehmen. Das ill keinem eingefallen und für den Schreibenden

wie für alle feine Freunde kein Problem. Man follte doch einmal
lernen, zwifchen dem, was man felbft für richtig hält und dem, was
man andern zumuten darf, neblt der Art, wie man über fie urteilt, zu
unterfcheiden. Wenn wir es ablehnen, über die mit Waffen kämpfende

Volksfront zu Gericht zu fitzen — was uns allzu wohlfeil
vorkäme — oder gar den meuchlings Ueberfallenen mit dem Mörder in
den gleichen Tiegel zu werfen, bloß weil er auch eine Waffe in der
Hand hat, fo bedeutet das, wie wir übrigens deutlich genug erklärt
haben, auf keine Weife, daß wir nicht einen andern Weg für beffer
hielten. Das fteht, wie gefagt, ganz außer Diskuffion. Etwas anderes
aber ift es, wenn uns im Namen des Pazifismus verboten werden foil,
eine Politik zu verurteilen, welche nach unferer wohlbegründeten Ueber-
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